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B Verordnungen,
Verfügungen und Bekanntmachungen

der Bezirksregierung
16. Satzung des Schulzweckverbandes

Aldenhoven-Linnich für die interkommunale
Gesamtschule Aldenhoven-Linnich

Inhaltsverzeichnis

Präambel

§ 1 Verbandsmitglieder

§ 2 Name und Sitz

§ 3 Aufgaben, Status

§ 4 Organisation und Finanzierung des Schulbetriebs

§ 5 Organe

§ 6 Zusammensetzung der Verbandsversammlung

§ 7 Zuständigkeit der Verbandsversammlung

§ 8 Sitzungen der Verbandsversammlung

§ 9 Beschlüsse der Verbandsversammlung

§ 10 Verbandsvorsteherin / Verbandsvorsteher

§ 11 Haushaltswirtschaft und Prüfung

§ 12 Verbandsumlage, Deckung des Finanzbedarfs

§ 13 Öffentliche Bekanntmachungen

§ 14 Schlüsselzuweisungen, Schulpauschale

§ 15 Auflösung des Verbandes, Kündigung

§ 16 Auseinandersetzung

§ 17 Anwendung des Kommunalverfassungsrechts

§ 18 Schlichtung in Streitfällen

§ 19 Genehmigung, Inkrafttreten

Anlage

Vorwort

Die Gemeinde Aldenhoven ist Trägerin der Gemein-
schafts- und Ganztagshauptschule und der Käthe-Koll-
witz-Realschule Aldenhoven. Die Stadt Linnich ist Trä-
gerin der Gemeinschaftshauptschule und der Städtischen
Realschule Linnich.

Im Zuge der allgemeinen Schulentwicklung und durch
die Befragung der Eltern wurde der Bedarf für eine
Gesamtschule im Nordkreis Düren offensichtlich. Die
Schülerzahlen an den allgemeinbildenden Schulen sind
aufgrund der demografischen Entwicklung rückläufig.
Um die jeweiligen Schulstandorte mit einem bedarfs-
gerechten Schulangebot zu erhalten, auszubauen und zu
sichern, soll zum Schuljahr 2014/2015 eine interkommu-
nale Gesamtschule mit Teilstandorten in Aldenhoven und
Linnich errichtet werden.

Träger dieser interkommunalen Gesamtschule soll der
Schulzweckverband Aldenhoven-Linnich sein.
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Hinweis
Dieser Ausgabe liegt kein Öffentlicher Anzeiger bei.

Hinweis
Die letzte Ausgabe des Jahres 2024 des Amtsblattes für den Regierungsbezirk Köln erscheint am  
Montag, den 23. Dezember 2024 als Nummer 51.  
Der Redaktionsschluss hierzu ist am Montag, dem 16. Dezember 2024, 12.00 Uhr.  
Später eingehende Beiträge können leider für die Ausgabe nicht berücksichtigt werden.

Die Ausgabe Nr. 52. entfällt.

Die erste Ausgabe des Jahres 2025 erscheint am Montag, dem 6. Januar 2025.  
Hierzu ist am Montag, dem 23. Dezember 2024, 12.00 Uhr Redaktionsschluss.
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B Verordnungen, 
 Verfügungen und Bekanntmachungen 
 der Bezirksregierung

637. Öffentliche Bekanntmachung gem. § 10   
Verwaltungszustellungsgesetz  

h i e r :  Corona Soforthilfe 2020

Bezirksregierung Köln

Köln, den 29. November 2024

Für die in der unten angehängten Liste aufgeführten 
Antragssteller kann ein Schriftstück des Dezernates 34 der 
Bezirksregierung Köln nicht bekannt gegeben werden, da 
der derzeitige Aufenthaltsort unbekannt ist.

Sie werden hiermit aufgefordert, uns unverzüglich über 
corona-soforthilfe@bezreg-koeln.nrw.de eine Postan-
schrift zur Zustellung des Schriftstückes mitzuteilen.

Hinweis:

Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 7 des LZG NRW gilt das 
Schriftstück als zugestellt, wenn seit dem Tag des Aus-
hangs dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergan-
gen sind, Es wird darauf hingewiesen, dass mit dieser  
Zustellung des Schriftstücks durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ab-
lauf Rechtsverluste drohen.

Köln, den 29. November 2024

Bezirksregierung Köln  
Dezernat 34

Im Auftrag 
gez.  H o f f m a n n

ANLAGE 
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638. Öffentliche Bekanntmachung gemäß BImSchG 
 h i e r :  Shell Deutschland GmbH, Wesseling

Ergebnis der Feststellung nach § 15 Abs. 2a Bundes-
Immissionsschutzgesetz für die Firma Shell Deutschland 

GmbH 50389 Wesseling

Bezirksregierung Köln  
Az. 53-2024-0132235

Köln, den 26. November 2024

Auf der Grundlage von § 15 Abs. 2a Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das durch 
Artikel 55 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626) 
geändert worden ist, i. V. m. Erlass des Ministeriums für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen, Az. 61.11.06.06 vom  
1. September 2021, wird Folgendes bekannt gegeben:

Die Firma Shell Deutschland GmbH mit Sitz in Wesseling 
hat mit Schreiben vom 12. November 2024 gemäß § 15 
Abs. 2a BImSchG in Verbindung mit § 3 Abs. 5b BIm-
SchG eine störfallrelevante Änderung der Olefinanlage 
(Anlage 0016), welche Bestandteil eines Betriebsbereiches 
ist, auf dem Betriebsgrundstück Ludwigshafener Straße 1, 
50389 Wesseling (Gemarkung Urfeld, Flur 5, Flurstück 
116), angezeigt. Die Olefinanlage ist genehmigungsbe-
dürftig nach dem BImSchG.

Gegenstand der Anzeige ist folgende Änderung des 
Nordwestlichen Tankfeldes:

- Einbau von jeweils einem Passstück mit einem  
2. Kugelhahn (372-YV-25915, 372-YV-25916, 372-
YV-25917, 372-YV-25918, 372-YV-25919, 372-YV-
25920) inkl. Stellungsrückmelder (372-GOS-25915, 
372-GOS-25916, 372-GOS-25917, 372-GOS-25918, 
372-GOS-25919, 372-GOS-25920 sowie Einbindung 
in der bestehenden Anlagensteuerung 372-UZ-25073) 
an den Tankeinläufen - von den Pumpenbypässen zu 
den EB-2531 bis EB-2536 (hinter den bestehenden 
Kugelhähnen 372-YV-25964, 372-YV-25969, 372-YV-
25974, 372-YV-25979, 372-YV-25984, 372-YV-25989)

- Nachrüstung der vorhandenen Füllstandüberwachun-
gen/Überfüllsicherungen (LZHH)1) (2 von 3) der Be-
hälter mit einer zusätzlichen Schließfunktion der vor-
handenen Absperrarmaturen der C3-Produkt-Leitung 
von der Olefinanlage zur jeweiligen Lagerbehälter-
hälfte sowie Propylen vom Hafenimport zur entspre-
chenden Lagerbehälterhälfte durch die Einbindung in 
der Anlagensteuerung (Schließen eines 2. Kugelhahns 
in Serie zu den Propylentanks: 372-YV-25993, 372-
YV-25995 (EB-2531 bis EB-2533), 372-YV-25994, 
372-YV-25996 (EB-2534 bis EB-2536))

- Einbau zusätzlichen Kugelhahns (372-YV-25925 inkl. 
Stellungsrückmelder 372-GO-25925 und Einbindung 
in der Anlagensteuerung) am Tankeinlauf – in der Lei-
tung Off-Spec-Propylen der EN-2302 zum EB-2533 
(vor dem bestehenden Kugelhahn 372-YV- 25999)

- Einbau von Handschaltern inkl. Einbindung in der 
Anlagensteuerung für den Innenoperator (372-HS-

25915 (EB-2531), 372-HS-25916 (EB-2532), 372-
HS-25917, 372-HS-25925 (EB-2533), 372-HS-25918 
(EB-2534), 372-HS-25919 (EB-2535), 372- HS-25920 
(EB-2536)

- Neubau einer Differenzdruckmessung mit Alarmie-
rung (372-PDIAL-25494) zur kontinuierlichen Er-
fassung des Differenzdruckes aus den bestehenden 
Druckmessungen 372-PA-25495 und 372-PI-24592 in 
der Propylenausspeisung zur Basell XF-7

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde gemäß 
§ 15 Abs. 2 BImSchG daraufhin geprüft, ob der angemes-
sene Sicherheitsabstand zu benachbarten Schutzobjekten 
erstmalig unterschritten wird, räumlich noch weiter un-
terschritten wird oder ob eine erhebliche Gefahrenerhö-
hung ausgelöst wird.

Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass  
dies nicht der Fall ist. Das angezeigte Vorhaben bedarf 
daher keiner störfallrechtlichen Genehmigung nach 
§ 16a BImSchG.

Im Auftrag 
gez.  R u c m a n

ABl. Reg. K 2024, S. 498

639. Schornsteinfegerangelegenheiten 
 h i e r :  Neubesetzung des Kehrbezirkes Nr. KB009EU

Bezirksregierung Köln  
Az. 34.02.02.KB009EU

Für den o. g. Kehrbezirk wurde gemäß §§ 8 ff. Schorn-
steinfeger- Handwerksgesetz (SchfHwG) nach öffent-
licher Ausschreibung und Abschluss des Auswahlver-
fahrens Herr Schornsteinfegermeister Andreas Pätzold 
mit Wirkung vom 1. Januar 2025 zum bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfeger bestellt. Die Bestellung ist auf 
sieben Jahre befristet.

Köln, 28. November 2024

Im Auftrag 
gez.  R o c h

ABl. Reg. K 2024, S. 498

640. Schornsteinfegerangelegenheiten 
 h i e r : Neubesetzung des Kehrbezirkes Nr. KB013EU

Bezirksregierung Köln  
Az. 34.02.02.KB013EU

Für den o. g. Kehrbezirk wurde gemäß §§ 8 ff. Schorn-
steinfeger- Handwerksgesetz (SchfHwG) nach öffent-
licher Ausschreibung und Abschluss des Auswahlver-
fahrens Herr Schornsteinfegermeister Torsten Trenz 
mit Wirkung vom 1. Januar 2025 zum bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfeger bestellt. Die Bestellung ist auf  
sieben Jahre befristet.

Köln, 28. November 2024

Im Auftrag 
gez.  R o c h 

ABl. Reg. K 2024, S. 498
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641. Öffentliche Bekanntmachung gemäß BImSchG 
 h i e r :  Kanzan Spezialpapiere GmbH, 52349 Düren

Bezirksregierung Köln  
Az. 300-53.0025/24/Win_53-2024-0087166

Auf der Grundlage des § 10 Abs. 3 und 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und der §§ 8, 9 
und 10 der Verordnung über das Genehmigungsverfahren 
(9. BImSchV) wird Folgendes öffentlich bekannt gegeben:

Die Kanzan Spezialpapiere GmbH beantragt bei der  
Bezirksregierung Köln als zuständiger Genehmigungsbe-
hörde nach § 16 BImSchG die Genehmigung zur wesent-
lichen Änderung ihrer Anlage zur Herstellung von Papier 
mit einer Produktionsleistung von 260 Tonnen Papier je 
Tag (Ziffer 6.2.1 des Anhangs 1 der Verordnung über ge-
nehmigungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV) auf dem 
Werksgelände in 52349 Düren, Nippesstraße 5, Gemar-
kung Düren, Flur 024, Flurstück 790.

Gegenstand des Genehmigungsantrags (Vorhaben) ist 
die Errichtung und der Betrieb eines Biomasseheizkraft-
werkes mit einer Feuerungswärmeleistung von 20,6 MW 
durch den Einsatz von nicht gefährlichen Abfällen gem. 
Ziffer 8.1.1.3 des Anhangs 1 der 4. BImSchV.

Gleichzeitig wird die Zulassung des vorzeitigen Beginns 
nach § 8a BImSchG für die Errichtung der Anlage ein-
schließlich der Maßnahmen, die zur Prüfung der Betriebs-
tauglichkeit erforderlich sind, beantragt.

Der Genehmigungsbehörde liegen zum Zeitpunkt der 
Bekanntmachung neben dem Antrag folgende wesent-
liche Antragsunterlagen und entscheidungserheblichen 
Berichte und Empfehlungen gemäß § 10 Abs. 1 BImSchG 
vor:

- Anlagen- und Betriebsbeschreibung sowie die Be-
schreibung des Standorts

- Lagepläne

- Geräuschimmissionsprognose

- Schornsteinhöhenberechnung

- Antrag nach § 18 Betriebssicherheitsverordnung  
(BetrSichV)

- Angaben zum Umgang mit wassergefährdenden  
Stoffen

- Beschreibung der Abfall- und wasserwirtschaftlichen 
Situation

- Antrag nach § 58 Abs. 1 WHG für das Einleiten von 
Abwasser in die öffentliche Kanalisation

- Antrag auf Eignungsfeststellung nach § 63 Abs. 1 
WHG 

- UVP-Vorprüfung

- Ausgangszustandsbericht

- Bauantragsunterlagen 

- Brandschutzkonzept 

- Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Stoffe

Die Inbetriebnahme des beantragten Vorhabens ist 
schnellstmöglich vorgesehen.

Es wurde eine allgemeine Vorprüfung nach § 9 i. V. m. 
§ 7 Absatz 1 UVPG durchgeführt. Diese hat ergeben, 
dass zusätzliche erhebliche nachteilige Auswirkungen 
hinsichtlich der Schutzgüter Menschen, insbesondere die 
menschliche Gesundheit, Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Land-
schaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sowie 
Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutz-
gütern nicht zu erwarten sind. Damit ist die Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung in diesem Ver-
fahren entbehrlich.

Der Genehmigungsantrag nach § 16 BImSchG sowie die 
zugehörigen Antragsunterlagen liegen gem. § 10 Abs. 3 
und 4 BImSchG in der Zeit vom

16. Dezember 2024 bis einschließlich 15. Januar 2025

im Internet unter https://beteiligung.nrw.de/portal/brk/
startseite zur Einsicht aus. Darüber hinaus besteht nach 
§ 10 Abs. 3 S. 4 BImSchG die Möglichkeit, eine leicht zu 
erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt 
zu bekommen.

Gemäß § 10 Abs. 3 BImSchG können bis einen Monat 
nach Ablauf der Auslegungsfrist, also  bis einschließlich 
17. Februar 2025, Einwendungen gegen das Vorhaben er-
hoben werden. Mit Ablauf der vorgenannten Frist sind 
alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonde-
ren privatrechtlichen Titeln beruhen.

Die Einwendungen sind schriftlich mit Namen und der 
vollen leserlichen Anschrift an die Bezirksregierung Köln, 
Dezernat 53, 50606 Köln zu richten. Sie können auch 
elektronisch als einfache E-Mail unter Angabe des voll-
ständigen Namens, der Anschrift und des o. g. Az. an die 
E-Mail-Adresse dezernat53einwendungen@brk.nrw.de 
erhoben werden. 

Zudem besteht die Möglichkeit, über das Beteiligungs-
Portal unter https://beteiligung.nrw.de/portal/brk/startseite 
Einwendungen zu erheben.

Einwendungen, die nicht schriftlich oder elektronisch 
erhoben werden bzw. Einwendungen von Einwendern, 
deren Namen oder Adressen fehlen oder unleserlich sind, 
können nicht berücksichtigt werden.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens werden per-
sonenbezogene Daten erhoben. Diesbezügliche Daten-
schutzhinweise finden Sie unter https://www.bezreg- 
koeln.nrw.de/datenschutzhinweise

Zudem werden diese Datenschutzhinweise mit den Un-
terlagen veröffentlicht und können bei der Bezirksregie-
rung Köln, Dezernat 53, 50606 Köln, angefordert werden.

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass die Einwendun-
gen der Antragstellerin sowie den beteiligten Behörden 
bekannt gegeben werden. Auf Verlangen des Einwenders 
bzw. der Einwenderin werden Name und Anschrift un-
kenntlich gemacht, soweit die Angaben nicht zur Beurtei-
lung des Inhalts der Einwendung erforderlich sind.
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Nach Ablauf der Einwendungsfrist entscheidet die Ge-
nehmigungsbehörde im Rahmen ihres Ermessens nach  
§ 10 Abs. 6 BImSchG, ob sie die rechtzeitig gegen das 
Vorhaben erhobenen Einwendungen mit der Antragstel-
lerin und denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, 
erörtert.

Zunächst wird der Erörterungstermin bestimmt auf den  
5. März 2025, um 10:00 Uhr.

Er findet bei der Kanzan Spezialpapiere GmbH  
(Meetingraum MC1), Nippesstraße 5, 52349 Düren statt.

Eine eventuell erforderliche Fortsetzung des Erörterungs-
termins ist am Folgetag am gleichen Ort ab 10:00 Uhr  
vorgesehen. 

Zum Erörterungstermin wird nicht gesondert eingeladen.

Der Erörterungstermin findet gemäß § 16 Abs. 1 der  
9. BImSchV nicht statt, wenn

- Einwendungen gegen das Vorhaben nicht oder nicht 
rechtszeitig erhoben worden sind,

- die rechtzeitig erhobenen Einwendungen zurückge-
nommen worden sind,

- ausschließlich Einwendungen erhoben worden sind, 
die auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen,

- die erhobenen Einwendungen nach der Einschätzung 
der Bezirksregierung Köln keiner Erörterung be- 
dürfen oder

- der Vorhabenträger die Durchführung eines Erör- 
terungstermins nicht beantragt und die Genehmi-
gungsbehörde nicht im Einzelfall die Durchführung 
für geboten hält. 

Eine Auskunft über das Stattfinden oder den Entfall des 
Erörterungstermins kann telefonisch bei Herrn Winkler 
(Tel. 0221/147-3281) oder elektronisch per E-Mail an  
dezernat53einwendungen@brk.nrw.de unter Angabe 
des o. g. Aktenzeichens eingeholt werden. Darüber hi-
naus wird der Entfall des Erörterungstermins auf der 
Internetseite der Bezirksregierung Köln veröffentlicht  
(https://www.bezreg-koeln.nrw.de/bekanntmachungen).

Der Erörterungstermin ist gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 der 
9. BImSchV öffentlich und dient dazu, die rechtzeitig er-
hobenen Einwendungen zu erörtern, soweit dies für die 
Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen von Bedeu-
tung sein kann. Aktiver Vortrag ist denjenigen Personen 
vorbehalten, welche Einwendungen gegen das Vorhaben 
geltend gemacht haben (§ 14 der 9. BImSchV). Bei allen 
anderen Personen beschränkt sich die Teilnahme an der 
mündlichen Erörterung auf das Zuhören.

Diejenigen, die Einwendungen erheben, können sich 
von einer bevollmächtigten Person im Termin vertreten 
lassen. Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche 
Vollmacht nachzuweisen und diese zu den Akten der Ge-
nehmigungsbehörde zu geben. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die formgerecht erho-
benen Einwendungen auch bei Ausbleiben der Antrag-
stellerin oder von Personen, die Einwendungen erhoben 
haben, erörtert werden.

Die durch die Einsichtnahme in die Antragsunterlagen 
und die Teilnahme am Erörterungstermin entstehenden 
Kosten können nicht erstattet werden.

Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen 
kann gemäß § 10 Abs. 4 Nr. 4 BImSchG durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden.

Köln, den 9. Dezember 2024

Im Auftrag 
gez. Christian  W i n k l e r

ABl. Reg. K 2024, S. 499

642. 2. Satzung zur Änderung der Unternehmenssat-
zung für das gemeinsame Kommunalunternehmen 

„LEP-Fläche Euskirchen/Weilerswist Anstalt des 
öffentlichen Rechts“ vom 25. November 2024

Aufgrund von §§ 7 Abs. 1 Satz 1, 114a Abs. 2 Satz 1 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 ff), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GV. NRW.  
S. 136), § 5 Abs. 1 Satz 1 der Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KrO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. März 2024 
(GV. NRW. S. 136), §§ 27, 28 des Gesetzes über kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit Nordrhein-Westfalen (GkG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1979 
(GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136), sowie der 
Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrich-
tungen als Anstalt öffentlichen Rechts (Kommunalun-
ternehmensverordnung - KUV) vom 24. Oktober 2001  
(GV. NW. S. 773), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136), haben 
der Kreistag des Kreises Euskirchen in seiner Sitzung am  
2. Oktober 2024, der Rat der Stadt Euskirchen in seiner 
Sitzung am 8. Oktober 2024 und der Rat der Gemeinde 
Weilerswist in seiner Sitzung am 7. November 2024 fol-
gende Satzung beschlossen:

Artikel I

Die Unternehmenssatzung für das gemeinsame Kom-
munalunternehmen „LEP-Fläche Euskirchen/Weilers-
wist Anstalt des öffentlichen Rechts“ vom 14. Mai 2009 
(Amtsblatt für den Regierungsbezirk Köln vom 25. Mai 
2009, S. 246), geändert durch Satzung vom 26. August 
2011 (Amtsblatt für den Regierungsbezirk Köln vom 
5. September 2011, S. 270), wird wie folgt geändert:

1. § 10 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

 „Der Vorstand hat den Jahresabschluss innerhalb von 
drei Monaten nach Ende des Wirtschaftsjahres aufzu-
stellen und nach Durchführung der Abschlussprüfung 
dem Verwaltungsrat zur Feststellung vorzulegen. Der 
Jahresabschluss ist vom Vorstand unter Angabe des 
Datums zu unterzeichnen. Der Jahresabschluss, die 
Erfolgsberichte und der Bericht über die Abschluss-
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prüfung sind dem Kreis, der Stadt und der Gemeinde 
zuzuleiten. Im Übrigen ist § 22 KUV zu beachten.“

 § 1O Abs. 3 erhält folgende Fassung:

 „Die Prüfung des Jahresabschlusses ist in entsprechen-
der Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches 
des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften 
vorzunehmen. Im Rahmen der Jahresabschluss-
prüfung ist in entsprechender Anwendung des § 53  
Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz ferner 
die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu prü-
fen und über die wirtschaftlich bedeutsamen Sachver-
halte zu berichten.“

Artikel II

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Bezirksregierung Köln in Kraft.

Euskirchen, den 25. November 2024 
gez. Markus  R a m e r s 

Landrat

Euskirchen, 25. November 2024  
gez. Sacha  R e i c h e l t 

Bürgermeister

Weilerswist, den 25. November 2024 
gez. Anna-Katharina  H o r s t 

Bürgermeisterin

Genehmigungs-  und Bekanntmachungsvermerk

Der Rat der Stadt Euskirchen in seiner Sitzung am  
8. Oktober 2024, der Rat der Gemeinde Weilerswist am 
7. November 2024 sowie der Kreistag des Kreises Eus-
kirchen in seiner Sitzung am 2. Oktober 2024 haben gem. 
§ 27 Abs. 6 i. V. m. Abs. 4 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in der zurzeit gelten-
den Fassung (SGV NRW 202) übereinstimmend die Än-
derung der Anstaltssatzung der „LEP-Fläche Euskirchen/
Weilerswist AöR“ beschlossen. 

Die Änderung der Anstaltssatzung wird hiermit gemäß  
§ 27 Abs. 4 Satz 3 i. V. m. § 29 Abs. 1 Satz 2 und § 27  
Abs. 5 Satz 1 GkG NRW aufsichtsbehördlich genehmigt 
und öffentlich bekannt gemacht.

Die Änderung der Anstaltssatzung tritt am Tage nach der 
Veröffentlichung in diesem Amtsblatt in Kraft.

Köln, den 29. November 2024

Bezirksregierung Köln  
Az. 31.1.5.4

Im Auftrag 
gez.  S t e i r e i f

ABl. Reg. K 2024, S. 500

643. Ergänzung zur Bekanntmachung vom   
20. November 2024 zur Planfeststellung für den  
Neubau der Entflechtungsstraße Köln Rondorf

Bezirksregierung Köln

Köln, den 9. Dezember 2024

Der Text der Bekanntmachung wird wie folgt ergänzt: 

(…) 9. Damit die betroffene Öffentlichkeit prüfen kann, 
ob und in welchem Umfang sie von den Umweltauswir-
kungen des geänderten Vorhabens betroffen ist, werden 
folgende umweltbezogene Unterlagen im Sinne des § 16 
Abs. 1 i. V. m.  Abs. 2 UVPG, die Bestandteile der Planän-
derungsunterlagen sind, im Internet veröffentlicht:

Unterlage 01: Erläuterungsbericht

Unterlage 12: Landschaftspflegerischer Begleitplan 

Unterlage 13: UVP-Bericht

Unterlage 14: Artenschutzgutachten

Unterlage 16: Bodenschutz- und Kompensationskonzept

Unterlage 18: Wassertechnischer Fachbeitrag

Unterlage 19: Schallgutachten

Unterlage 20: Lufthygienisches Gutachten

Unterlage 21: Verkehrsgutachten

Im Auftrag 
gez.  F i l i p o w i c z

 (Amtliches Veröffentlichungsblatt der Bezirksregierung)

ABl. Reg. K 2024, S. 501

C Rechtsvorschriften und 
 Bekanntmachungen anderen Behörden 
 und Dienststellen

644. Einladung zur Verbandsversammlung 
 des Zweckverbandes für die Kreissparkasse Köln

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für 
die Kreissparkasse Köln ist zum

11. Dezember 2024, 16:30 Uhr,

zu der im KonferenzCenter 2. OG, Raum 1, der Kreis-
sparkasse Köln, Neumarkt 18-24, 50667 Köln, stattfin-
denden Sitzung eingeladen worden.

A. Öffentlicher Teil

B. Nicht-Öffentlicher Teil

1. Bericht aus der Kreissparkasse Köln

2. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem 
Oberbergischen Kreis und den Städten und Gemein-



– 502 –

 den Engelskirchen, Hückeswagen, Lindlar, Marien-
heide, Morsbach, Radevormwald, Reichshof, Wald-
bröl, Wipperfürth über die Gewinnausschüttung und 
-verteilung der Kreissparkasse Köln

3. Verschiedenes

gez. Landrat Stephan  S a n t e l m a n n 
Vorsitzender der Verbandsversammlung 

ABl. Reg. K 2024, S. 501

E Sonstiges

645. Liquidation 
 h i e r :  Qigong Yangsheng Institut

Der Qigong Yangsheng Institut zur Förderung chinesi-
scher Heilverfahren e. V. (VR 11893, AG Köln) mit Sitz 
in Köln ist aufgelöst. Die Gläubiger des Vereins werden 
aufgefordert, sich bei dem Verein zu melden.

Der Liquidator
ABl. Reg. K 2024, S. 502
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Einzelpreis dieser Nummer 0,48 E
Einrückungsgebühren für die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 1,00 m. 

Bezugspreis mit Öffentlichem Anzeiger halbjährlich 9,– m.

Bestellungen von Einzelexemplaren werden mit 3,50 m berechnet.

Abbestellungen müssen bis zum 30. 04. bzw. 31. 10. eines jeden Jahres bei der Firma Böhm Mediendienst GmbH vorliegen. 
Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von 4 Wochen 

nach Erscheinen anerkannt. 

Bezug und Einzellieferungen durch Böhm Mediendienst GmbH,  
Unter Taschenmacher 10, 50667 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0, 

eMail: info@boehm.de, www.boehm.de/amtsblatt. 
Die Anschriften der Bezieher werden EDV-mäßig erfasst.

Redaktionsschluss: Montag, 12 Uhr. 
Herausgeber und Verleger: Bezirksregierung Köln, Postfach 10 15 48, 50606 Köln. 

Produktion: Böhm Mediendienst GmbH, Unter Taschenmacher 10, 50667 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0.
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